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Die E OLG Wien 23. 8. 2023, 17 Bs 119/23h, hat klargestellt,
dass Google Medieninhaber von auf Google veröffentlichten
Online-Bewertungen ist und dass dieselbe Person sowohl Me-
dieninhaber als auch Host-Provider sein kann, sich dann aber
nicht auf das Haftungsprivileg des Host-Providers berufen
kann. Damit hat sich das österr Medienrecht als effizientes
Mittel gegen Hass im Netz bestätigt, auch wenn die Zustellung
eines verfahrenseinleitenden Schriftsatzes im eur Ausland
schwierig sein kann. Daran ändern auch die für dieses Thema

überschaubaren praktischen Auswirkungen der VO (EU)
2022/2065 Digital Services Act und des damit zusammenhän-
genden DSA-Begleitgesetzes (BGBl I 2023/182) nichts.

Am Beginn des Verfahrens OLG Wien, 17 Bs 119/23h, bzw LG
Wr Neustadt, 52 Hv 6/22g, stand eine Kinderärztin, die sich mit
einer offensichtlich strafrechtlich relevanten Bewertung auf „ih-
rem“1 Google Local Listings Profil konfrontiert sah, in der sie ua
als „menschlich miserabel“ bezeichnet wurde. In Folge wurde

Google Ireland Limited erfolglos sowohl direkt über das interne
Support-System als auch per Schreiben des späteren Antragstel-
lervertreters aufgefordert, die Daten des Bewerters herauszuge-
ben. Aufgrund des erhofften rascheren strafrechtlichen Verfah-
rens (im Vergleich zu einem Zivilprozess) wurde daraufhin ein
Antrag gem § 8a MedienG auf Leistung einer Entschädigungs-
zahlung und gem § 33 Abs 2 MedienG auf Löschung des gegen-
ständlichen Postings beim LG Wr Neustadt2 eingebracht.3 Prä-
misse der Anträge war, dass Google Ireland LimitedMedieninha-
ber der Bewertungsplattform Google Local Listings ist. Google Ire-
land stellte sich auf den Standpunkt, nicht Medieninhaber,
sondern reiner Host-Provider iSd § 16 ECG4 und somit haf-
tungsprivilegiert zu sein.

Die Medieninhaberschaft ist in § 1 Abs 1 Z 8 MedienG definiert:
Demnach ist Medieninhaber, wer ein Medienunternehmen oder
einen Mediendienst betreibt (lit a), sonst die inhaltliche Gestal-
tung eines Medienwerks besorgt und dessen Herstellung und
Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst (lit b), sonst im
Fall eines elektronischen Mediums dessen inhaltliche Gestaltung
besorgt und dessen Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung
entweder besorgt oder veranlasst (lit c) oder sonst die inhaltliche
Gestaltung eines Mediums zum Zweck der nachfolgenden Aus-
strahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung besorgt (lit d). Ent-
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scheidendes Merkmal der Medieninhaberschaft ist also die Be-
sorgung der „inhaltlichen Gestaltung“ des (gesamten) Mediums,
wobei dieser Begriff weit ausgelegt wird.5

Medieninhaber ist derjenige, der die inhaltliche
Letztverantwortung für ein Medium innehat.

Bei APA-OTS ist der jeweilige Aussender Medieninhaber,6 bei
Websites der für den Inhalt Letztverantwortliche.7 Social-Me-
dia-Profile werden grundsätzlich wie Websites der Profileigentü-
mer behandelt, sodass letztere anstatt der jeweiligen Online-
Plattform, wie etwa Facebook oder Instagram, Medieninhaber
sind.8 Ausgenommen davon sind die Newsfeeds oder Timelines
auf den Social-Media-Plattformen, da hier die Online-Plattform
unmittelbar, wenn auch automatisiert, entscheidet, welche Inhal-
te dem Nutzer präsentiert werden.9

Bezüglich Bewertungen auf Google Local Listings Profilen hat-
te das OLG Wien schon 2021 festgehalten, dass diesfalls Google
Ireland LimitedMedieninhaber sei, da nur ihr die inhaltliche Ge-
staltung des Mediums zukomme. Die Verantwortung von Google
Ireland Limited umfasse sohin auch die in die Website integrier-
ten Bewertungen.10 Diese Entscheidung erging ohne ein Beweis-
verfahren, da das Erstgericht (LG St. Pölten) den gegen Google
Ireland Limited gerichteten Antrag a limine zurückgewiesen hat-
te. Im zweiten Rechtsgang (17 Hv 77/21x) erließ das LG St. Pöl-
ten in Folge ein (unveröffentlichtes)11 erstinstanzliches Urteil, das
unbekämpft blieb und die Medieninhaberschaft von Google Ire-
land Limited verneinte, da auf Tatsachenebene deren Verantwort-
lichkeit für die Bewertungen nicht bewiesen werden konnte.

Ein Host-Provider gem § 16 Abs 1 ECG bzw nun Art 6 Abs 1
DSA12 ist ein Dienstleister, der Speicherplatz und sonstige Infra-
struktur für die Darstellung vonWebsites im Internet anbietet. Er
besorgt im Gegensatz zumMedieninhaber keine „inhaltliche Ge-
staltung“, sondern lediglich die rein technische und vom Inhalt
völlig unabhängige, also neutrale, Speicherung derWebsite. Er ist
also lediglich Infrastrukturanbieter für den eigentlichen Verbrei-
ter der auf der Website dargestellten Informationen.13

Der Host-Provider ist gem § 16 Abs 1 ECG bzw nun Art 6
Abs 1 DSA zivil- und (medien-)strafrechtlich haftungsbefreit,
wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information kei-
ne tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug auf Schadener-
satzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist,
aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offen-
sichtlich wird (lit a), oder, sobald er diese Kenntnis oder dieses
Bewusstsein erlangt hat, unverzüglich tätig wird, um die Infor-
mation zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren (lit b).
Dabei ist aber auch die Kenntnis der Rechtswidrigkeit erforder-
lich,14 Host-Provider dürfen nicht zur aktiven Überprüfung ver-
pflichtet werden (Art 8 DSA). Werden ihnen rechtswidrige In-
halte zur Kenntnis gebracht, erlischt das Haftungsprivileg, wenn
nicht ohne schuldhaftes Zögern eine unverzügliche Löschung er-
folgt,15 wobei die konkrete Länge der dafür angemessenen Zeit
eine Frage des Einzelfalls ist.16

Schon in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage, auf der das
MedienG basiert, findet sich die Aussage, dass sich Medieninha-
berschaft und Host-Providereigenschaft „weitestgehend“ aus-
schließen, da ein Medieninhaber eben die inhaltliche Gestaltung

eines Mediums besorgt, ein Host-Provider hingegen auf den In-
halt der Website keinen Einfluss hat.17 Diese naheliegende Auf-
fassung wurde vom wohl überwiegenden Teil der Lehre über-
nommen.18

Die zivilrechtliche Rsp, die sich mit dem (medien-)strafrecht-
lichen Begriff des Medieninhabers nicht intensiv auseinanderge-
setzt hat, wendet das Privileg des Host-Providers auch auf Be-
klagte an, die nach medienstrafrechtlichen Gesichtspunkten als
Medieninhaber zu qualifizieren wären (zB Inhaber von Face-
book-Seiten).19

Da § 6 Abs 2 Z 3a MedienG bezüglich des gegenüber dem
Medieninhaber bestehenden Entschädigungsanspruchs eine
dem Host-Provider-Privileg ähnliche Haftungsbefreiung enthält,
wird von der strafrechtlichen Judikatur die Rsp zu § 16 ECG vor
allem hinsichtlich der Rechtzeitigkeit der Löschung auch auf die
Medieninhaberschaft angewendet. Es werden dabei an einen Me-
dieninhaber keine höheren Sorgfaltsanforderungen als an einen
Host-Provider gestellt.20 Explizite strafrechtliche Rsp, wonach ei-
ne Host-Providereigenschaft die Medieninhaberschaft aus-
schließt, gab es nur vereinzelt,21 die unten diskutierte E 17 Bs
119/23h des OLG Wien hält dagegen sogar (ohne weitere Be-
gründung) explizit fest, dass Host-Providereigenschaft und Me-
dieninhaberschaft in derselben Person zusammentreffen können.

a) Standpunkt der Antragstellerin
Ziel der Antragstellerin war die möglichst rasche Löschung fol-
gender Bewertung auf „ihrem“ Google Local Listings Profil:

„Leider muss ich einen Stern geben, Keiner ging nicht.
Über die ärztliche Kompetenz kann ich leider nicht urteilen (soll

laut anderen Beurteilungen sehr gut sein), aber zur Menschlichen
kann ich nur sagen: MISERABEL!!!

Ich hatte eine Überweisung für meinen Sohn (von unserer
Hausärztin) zur dringenden Untersuchung, da er starke Schmerzen
trotz verabreichter Schmerzmittel hatte. Telefonisch rief ich an und
bat um einen schnellstmöglichen Termin. Uns wurde sofort ein Ter-
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min in einer Stunde angeboten! Eigentlich super und toll, so
schnell! Perfekt!

ABER! jetzt kommts!
Im weiteren Gespräch wollte man die Daten meines Sohnes wis-

sen (was ja auch üblich ist) dabei stellte sich heraus, dass er ein
neuer Patient ist (unser Kinderarzt ging in Pension) und auf ein-
mal hieß es:

‚Er ist kein Patient von uns, der Termin ist gestrichen!!!!!‘.
Wir versuchten gleich unser Glück bei anderen Ärzten, aber auf

die Schnelle leider kein Termin, alles voll ausgebucht und erst in
einigen Tagen.

Ich bat, kurze Zeit später, in dieser Ordination nochmals um
einen Termin (da ja was frei war und mein Sohn noch immer un-
verändert starke Schmerzen hatte), aber man blieb stur und es hieß
nur: ‚Keine neuen Patienten mehr, ich solle zur Vertretung gehen.‘

Vielen herzlichen Dank, aber auch!“
Da das Posting anonym verfasst war und Google Ireland Limi-

ted als Betreiberin außergerichtlichen Aufforderungen zur He-
rausgabe von Daten des Posters bzw zur Löschung der Bewer-
tung nicht nachkam, wurde beim LGWr Neustadt unter Verweis
auf die E OLGWien 23. 8. 2021, 17 Bs 212/21g, ein selbständiger
Antrag gem § 6 Abs 1 MedienG auf Entschädigungszahlung und
gem § 33 Abs 2 MedienG auf Einziehung (Löschung) mit der
Begründung eingebracht, dass Google Ireland LimitedMedienin-
haberin des betreffenden Google Local Listings Profils sei und die
dort platzierte Bewertung gegen § 111 StGB verstoße.

b) Standpunkt Google Ireland Limited
Google Ireland Limited verwies darauf, dass sie nicht Medienin-
haberin, sondern lediglich Host-Provider iSd § 16 ECG und da-
her haftungsprivilegiert sei. Dabei verwies sie auf (zivilrechtliche)
höchstgerichtliche Rsp zu Facebook-Profilen22 und YouTube-Ka-
nälen23 sowie zu APA-OTS.24

Gegen die von der Antragstellerin ins Treffen geführte E OLG
Wien 23. 8. 2021, 17 Bs 212/21g, wurde eingewandt, dass dort
der zweite Rechtsgang in erster Instanz auf Tatsachenebene er-
geben hätte, dass die inhaltliche Gestaltung und damit die Me-
dieninhaberschaft nicht bei Google Ireland Limited, sondern bei
den postenden Nutzern läge.25

Weiters wurde argumentiert, dass das Posting den Tatbestand
des § 111 StGB nicht erfülle.

c) Urteil des LG Wr Neustadt
Das LG Wr Neustadt stellte ua fest, dass die in einem Google
Local Listings Profil, welches über Google Search und Google
Maps abrufbar ist, enthaltenen Informationen teils öffentlich ver-
fügbare Daten aus von Google verarbeiteten Nutzerdaten und aus
Daten von Nutzern (wie die gegenständliche Bewertung) sind
und dass Google aktiv zur Bewertung von Google Local Listings
Profilen aufruft. Weiters stellte es fest, dass Unternehmensinha-
ber über Google My Business „ihr“ Google Local Listings Profil
übernehmen und in Folge verwalten und nach außen gestalten
können. Sie (die Google My Business nutzenden Unternehmens-
inhaber) können jedoch nicht von Dritten hinterlassene Bewer-
tungen löschen oder bearbeiten.

Rechtlich schloss das Erstgericht daraus, dass jede Person mit
einem Google-Account eine Gestaltung von Google Local Listings
Profilen (bspw durch die Hinzufügung eines Fotos oder einer
Bewertung) durchführen könne und daher Medieninhaber sei-
nes Beitrags sei. Das Gericht unterschied weiters Google Local
Listings Profile, die nicht vom im Profil dargestellten Unterneh-
mer übernommen wurden, von solchen, wo diese Übernahme

bereits stattgefunden hat. Bei ersteren sei GoogleMedieninhaber,
da es zur Bewertung aufrief, bei letzteren (wie im konkreten Fall)
würde der Unternehmer selbst zur Bewertung aufrufen, womit
Google nicht mehr Medieninhaber sei.

Zum Inhalt der Bewertung hielt das LGWr Neustadt fest, dass
bereits die Bezeichnung der Antragstellerin als „menschlich mi-
serabel“ einen den Tatbestand des § 111 Abs 1 StGB erfüllenden
Wertungsexzess darstelle. Bezüglich des weiteren Vorwurfs, dass
die Antragstellerin den Sohn des Bewerters unbegründet abge-
wiesen hätte, kam das Gericht zum Schluss, dass die Abweisung
sachlich gerechtfertigt war und außerdem der Wahrheitsbeweis
nicht gelang.

Auf Basis dieser Rechtsansicht verurteilte das Erstgericht die
Antragsgegnerin Google Ireland Limited (als Host-Providerin)
zur Löschung der Bewertung, wies jedoch das Entschädigungs-
begehren ab, da dieses nur gegen den Medieninhaber vorgesehen
ist. Die Kosten wurden gegeneinander aufgehoben.

Das LG Wr Neustadt nahm an, dass Google Ireland
Limited nicht Medieninhaberin, sondern nur Host-
Providerin sei.

a) Berufung der Antragstellerin
Die Antragstellerin erhob Berufung wegen Nichtigkeit und
Schuld und argumentierte dahingehend, dass die vom Erstge-
richt getroffene Unterscheidung zwischen „übernommenen“
und nicht „übernommenen“ Profilen unzutreffend sei, da trotz
der „Übernahme“ weiterhin die Antragsgegnerin als einzige die
umfassende Verfügungsgewalt über den Inhalt des Profils inne-
gehabt hatte.26 Um dies und auch die Tatsache, dass die Über-
nahme nur marginale Vorteile für den jeweiligen Unternehmer
bringt, zu beweisen, wurden hilfsweise zahlreiche Beweisanträge
in der Berufung gestellt.

b) Berufung der Antragsgegnerin
Die Antragsgegnerin führte in ihrer Berufung wegen Nichtigkeit,
Schuld und Strafe einerseits aus, dass der Straftatbestand des
§ 111 StGB nicht erfüllt wäre, und dass andererseits die Verur-
teilung zur Löschung der Bewertung als Host-Providerin ohne
entsprechenden Antrag erfolgt sei.

c) Berufungsurteil
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Antragstellerin Fol-
ge, hob das Urteil des Erstgerichts auf und erkannte in der Sache
selbst zu Recht, dass die gegenständliche Bewertung den Tatbe-
stand der üblen Nachrede erfülle und die Antragsgegnerin daher
gem § 6 Abs 1 MedienG eine Entschädigung iHv € 2.000,– zu
bezahlen habe. Weiters verurteilte es die Antragsgegnerin zur
Löschung der Bewertung und zum Ersatz der Prozesskosten.

Begründend verwies das OLG Wien auf seine (ebenfalls zu
einer Google-Bewertung ergangene) E 17 Bs 212/21g (s oben Nä-
heres), mit der der medienrechtliche Senat bereits klargestellt
hatte, dass die Medieninhaberschaft von Google Ireland Limited
von der Möglichkeit Dritter, etwas zu posten, unberührt bleibt.
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Weiter führte das OLG aus, dass der Betreiber einer Website
Host-Provider sei, wenn „er wirklich nur eine technische Bühne
für Dritte bietet“, wie bei einem neutralen Betreiber eines Chat-
Forums oder eines Gästebuchs. Wenn aber derWebsite-Betreiber
dazu auffordert, Inhalte hochzuladen oder Beiträge zu posten, sei
er, selbst wenn diese Aufforderung nicht ausdrücklich erfolgt,
Medieninhaber.27 Das OLG kam daher zur Auffassung, dass
Google Ireland Limited zugleich Medieninhaber und Host-Provi-
der ist. Es führte weiteres aus, dass Medieninhaber derjenige sei,
der für die inhaltliche Gestaltung die Letztverantwortung inne-
habe, wie etwa ein Administrator einer Facebook-Seite, der auch
Kommentare Dritter auf „seiner“ Seite löschen oder Personen
blockieren kann, während ein Host-Provider Informationen rein
technisch, automatisiert und passiv speichert.

Das Berufungsgericht griff weiters die Argumentation der
Antragstellerin auf, dass sich durch die „Übernahme“ des Pro-
fils durch die Antragstellerin bzw allgemein durch den jeweili-
gen Unternehmer nichts an der Medieninhaberschaft ändere,
da die Antragstellerin dadurch nicht die Letztverantwortung
für ihr Google Local Listings Profil erhalte, da sie, wie schon
das Erstgericht festgestellt hatte, zB keine Bewertungen löschen
oder User „blockieren“ konnte. Auch der Poster selbst könne
entgegen der Ansicht des Erstgerichts nicht als (alleiniger) Me-
dieninhaber herangezogen werden, da er zwar seinen Kom-
mentar löschen könne, mehr aber nicht (ihm fehle daher –
wie der Antragstellerin – die Letztverantwortung für das ganze
Profil).

Die in beiden Instanzen von der Antragsgegnerin vorgebrach-
te Ansicht, dass Google Ireland Limited nicht Medieninhaberin,
sondern Host-Providerin und damit haftungsprivilegiert wäre,
wischte das OLG Wien geradezu zur Seite, indem es ausführte,
dass sich – entgegen der wohl überwiegenden Ansicht in der
Lehre28 – Host-Provider-Eigenschaft und Medieninhaberschaft
nicht ausschließen. Das OLG geht daher offenbar wie Koziol29
und die zivilgerichtliche Rsp davon aus, dass zwischen einem
„reinen“ Host-Provider, der in den Genuss der Privilegierung
des § 16 ECG kommt, und einem Host-Provider, der auch Me-
dieninhaber und daher nicht haftungsbefreit ist, differenziert
werden kann.30

Aufgrund der Möglichkeit des Medieninhabers, sich – ähnlich
dem Host-Provider – durch Löschung nach Aufforderung von
der Haftung zu befreien, da bei Inhalten Dritter im Internet erst
nach Löschungsaufforderung die gebotene Sorgfalt verletzt sei
(§ 6 Abs 2 Z 3a MedienG), stehe dies auch nicht in Konflikt
mit der Meinungsäußerungsfreiheit (Art 10 EMRK).

Das OLG Wien qualifizierte Google Ireland Limited
als Medieninhaberin und Host-Providerin.

d) Zwischenergebnis
Aufgrund der durch die gegenständliche Entscheidung erfolgten
Klarstellung und Bestätigung der bisherigen Rsp dieses medien-
rechtlichen Senats des OLG Wien31 steht nun außer Frage, dass
der Betreiber einer Online-Bewertungsplattform Medieninhaber
derselben ist, solange er zum Posten von Bewertungen etc ein-
lädt, wobei dies nicht aktiv geschehen muss. Diese Qualifikation
ist zur effizienten Rechtsdurchsetzung bei strafrechtlich relevan-
ten Bewertungen wichtig, auch wenn seit Inkrafttreten des § 36b
MedienG32 ein medienrechtliches Verfahren auf Löschung auch
gegen den Host-Provider geführt werden kann, da eine nur ei-
nem sorgfaltswidrigen Medieninhaber, nicht aber einem (reinen)
Host-Provider, drohende Entschädigungszahlung wohl Anreiz

schafft, ein offensichtlich strafrechtlich relevantes Posting bereits
nach außergerichtlicher Aufforderung zu löschen.

Die VO (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), kurz DSA, und
das damit zusammenhängende DSA-Begleitgesetz (BGBl I 2023/
182) sind am 17. 2. 2024 vollständig in Kraft getreten. Die Ver-
ordnung ist die Antwort der Europäischen Union auf die Ver-
suche mancher Mitgliedstaaten, die Erbringung europa- bzw
weltweiter digitaler Vermittlungsdienstleistungen durch nationa-
le Alleingänge zu regulieren.33 Zwar wurden punktuelle Neue-
rungen eingeführt und vor allem verwaltungsrechtliche Vor-
schriften verstärkt,34 für den zivil- oder (medien-)strafrechtli-
chen Rechtsschutz gegen inkriminierte Postings ergeben sich
aber keine wesentlichen Neuerungen.

Mit Inkrafttreten des DSA wurde § 16 ECG, basierend auf Art 14
EC-RL, durch Art 6 DSA ersetzt.35 Stellt man die Texte gegen-
über, ist erkennbar, dass keine inhaltlichen Änderungen vorge-
nommen wurden. Zwar wurde auf den ersten Blick in Art 6
Abs 1 lit b DSA gegenüber § 16 Abs 1 Z 2 ECG bzw Art 14 Abs 1
lit b EC-RL bei der Möglichkeit des Host-Providers, sich durch
„unverzügliche“ Löschung rechtswidriger Inhalte nach Erlan-
gung der Kenntnis darüber von der Haftung zu befreien, das
Wort „unverzüglich“ durch „zügig“ ersetzt, was auf den ersten
Blick ein langsameres Vorgehen zu erlauben scheint. Dies ist je-
doch auf die Übersetzung zurückzuführen, in der englischen und
französischen Fassung wurde die ursprüngliche Formulierung
der EC-RL beibehalten.36 Es wird daher weiterhin einzelfallab-
hängig sein, wie lange sich der Host-Provider für die Prüfung
eines Beitrags Zeit lassen darf.

Erwägungsgrund 18 des DSA stellt außerdem klar, dass die
Haftungsbeschränkung nicht gelten soll, wenn der Anbieter „sich
nicht darauf beschränkt, die Dienstleistungen auf neutrale Weise
und durch die bloße technische und automatische Verarbeitung
der vom Nutzer bereitgestellten Informationen zu erbringen, son-
dern dahin gehend eine aktive Rolle einnimmt, dass er Wissen oder
Kontrolle über diese Informationen erhält. Diese Ausschlüsse soll-
ten dementsprechend nicht für die Haftung im Zusammenhang mit
Informationen gelten, die nicht vom Nutzer bereitgestellt werden,
sondern vom Anbieter des Vermittlungsdienstes selbst, auch wenn
diese Informationen im Rahmen der redaktionellen Verantwortung
dieses Anbieters entwickelt wurden.“
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Es bleibt daher weiterhin Raum für die Haftung des Medien-
inhabers, da dieser gerade nicht neutraler, rein technischer Ver-
mittler ist, sondern die Letztverantwortung für die Informatio-
nen innehat. Ob dies nun so ausgelegt wird, dass sich Medien-
inhaberschaft und Host-Providereigenschaft ausschließen (wie
bislang von der überwiegenden Lehre angenommen)37 oder ob
die Rsp bei ihrer Auffassung bleibt, dass ein Nebeneinander
möglich ist, aber das Privileg dann nicht genutzt werden kann
(kein „reiner“ Host-Provider mehr),38 ist offen, letztlich aber für
das Ergebnis, nämlich die bestehende Haftung, nicht von großer
Relevanz, weil ja bei beiden Ansätzen die Haftungsfreistellung
durch die Letztverantwortung für die inhaltliche Gestaltung aus-
geschlossen wird.

Die Privilegierung als (reiner) Host-Provider wird
durch die inhaltliche Gestaltung eines Mediums
ausgeschlossen.

Schon bisher war die effektive Rechtsdurchsetzung von medien-
rechtlichen oder zivilrechtlichen Ansprüchen gegen Onlineplatt-
formen vor allem wegen der schwierigen und langsamen Zustel-
lung von verfahrenseinleitenden Schriftsätzen gerade in Irland,
dem Sitz vieler dieser Anbieter, beeinträchtigt. Österreich wollte
dies mit der in § 5 Kommunikationsplattformen-Gesetz (KoPl-
G) normierten Verpflichtung, in Österreich einen Zustellungsbe-
vollmächtigten zu benennen, der an elektronischen Zustellungen
gem §§ 28b und 35 ZustellG teilzunehmen hat, bereinigen, was
aber schon vor Inkrafttreten des DSA gegen das Herkunftsland-
prinzip der EC-RL verstieß.39 Da das Herkunftslandprinzip
durch den DSA nicht beseitigt wird40 und weil weite Teile des
KoPl-G durch die Regelungen des DSA verdrängt wurden, wurde
das gesamte KoPl-G, versteckt in der Übergangsbestimmung des
„Bundesgesetz über den Koordinator-für-digitale-Dienste nach der
Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale
Dienste“ (KDD-G), mit 17. 2. 2024 aufgehoben.41

Der DSA enthält keine § 5 KoPl-G ähnliche Norm, sondern
lediglich eine Bestimmung, laut der in Drittstaaten ansässige
Dienstleister innerhalb der EU einen „gesetzlichen Vertreter“
zu benennen haben.42

Die neuen „Zustellungserleichterungen“
des Art 9 DSA ersetzen nicht die Zustellung eines
verfahrenseinleitenden Schriftsatzes.

Die in Art 9 DSA bzw § 15 ECG nF normierte „Zustellungser-
leichterung“ für Löschungsanordnungen ersetzt nicht die Zustel-
lung des verfahrenseinleitenden Schriftsatzes, sondern stellt le-
diglich eine Möglichkeit dar, (in einseitigen Verfahren ergange-
ne)43 Entscheidungen unkompliziert den Vermittlungsdienstleis-
tern faktisch zuzustellen, damit diese die Möglichkeit haben, auf
offensichtliche Fälle schnell zu reagieren und Hauptverfahren,
wie nach Einwendungen gegen einen Unterlassungsauftrag nach
§ 549 ZPO, zu vermeiden.

Die E OLG Wien 23. 8. 2023, 17 Bs 119/23h, stellt zwar nicht
völliges Neuland dar, bestätigt aber die Entscheidung OLG Wien
23. 8. 2021, 17 Bs 212/21g, deren Relevanz von Google Ireland
Limited aufgrund des dort im zweiten Rechtsgang festgestellten
Sachverhalts bestritten wurde, dahingehend, dass Online-Bewer-

tungsplattformen als Medieninhaber für strafrechtlich relevante
Bewertungen belangt werden können. Dies ist insofern bedeu-
tend, als eine im Raum stehende Entschädigungszahlung even-
tuell zu einer schnelleren Löschung führen könnte, um in den
Genuss des Haftungsausschlusses des § 6 Abs 2 Z 3a MedienG
zu kommen.

Da Google Ireland Limited die inhaltliche Letztver-
antwortung für Google-Bewertungen innehat, kann
sie als Medieninhaberin belangt werden.

Das medienrechtliche Verfahren bietet mE einen (im Vergleich
zur Zivilgerichtsbarkeit) schnellen und mit überschaubarem Pro-
zesskostenrisiko behafteten Weg, um gegen strafrechtlich rele-
vante Bewertungen oder andere Inhalte im Netz vorzugehen.
Wie Zöchbauer in seiner Glosse zur oben genannten Entschei-
dung ausführt, ist es ein bewährtes System, das auch gegen neue
Arten von Persönlichkeitsrechtverletzungen Schutz bietet.44 Das
fehlende Puzzlestück ist jedoch die noch immer schwierige und
langsame Zustellung insb in Irland, was allerdings von österr
Seite nicht allein saniert werden kann, wie § 5 KoPl-G gezeigt
hat. Ob die „Vorweg-Zustellung“ gem Art 9 DSA bzw § 15
ECG nF iVm dem Mandatsverfahren nach § 549 ZPO eine
schnellere Alternative bieten wird oder ob die großen Online-
Plattformen weiterhin durch das Erheben von Einwendungen
lange zivilrechtliche Prozesse verursachen werden, wird sich zei-
gen.
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